
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1155/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 23.02.2017 

Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Nachwahl in gemeindliche Ausschüsse; Wegzug eines bürgerlichen 
Mitglieds 
 
Sachverhalt: 
Lt. Auskunft des Einwohnermeldeamtes ist das bürgerliche Mitglied, Sebastian Hell-
meier, SPD, verzogen. Herr Hellmeier war stv. bürgerliches Mitglied im Ausschuss 
für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen.  Für  ihn muss ein neu-
es stv. Mitglied in diesen Ausschuss gewählt werden. 
 
Die SPD Fraktion schlägt als Nachfolgerin für Herrn Hellmeier Frau Gabriela Loren-
zen als neues stv. bürgerliches Mitglied in den Ausschuss für Schule, Kultur, Sport 
und Soziales der Gemeinde Appen vor.  
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: ./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt,  Frau Gabriele Lorenzen als stv. bürgerliches 
Mitglied in den Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Ap-
pen zu wählen als Nachfolgerin für Herrn Hellmeier.  
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
Anlagen:  
Vorschlag SPD Fraktion 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1153/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.02.2017 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-490 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2016 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2016 belaufen sich 
auf insgesamt  16.590,74 €. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt-  
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch 
Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt-  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halb-
jahr 2016 wird zur Kenntnis genommen. 
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__________________ 
        Banaschak 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2016 
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8

00000.580000 Neujahrsempfang 1.200,00 1.320,44 120,44 0,00 120,44
00000.656000 Geschäftsausgaben für Repräsentationen 500,00 955,62 455,62 455,62 0,00 u.a. 200 Pins "Appen" in Wappenform

00000.658001 Ehrengaben 2.500,00 3.839,44 1.339,44 0,00 1.339,44 Kosten für Nachrufe
00000.700001 Zuschüsse für laufende Zwecke an 

Mandatsträger
600,00 680,00 80,00 0,00 80,00 Zuschüsse für Nutzung privater 

Tablets 
06000.655000 Geschäftsausgaben für Sachverständigen-

, Gerichts- und ähnliche Kosten
7.000,00 7.803,23 803,23 803,23 0,00 Kosten  eines Beweisfindungs-

verfahren, Beratungskosten 
Rechtsanwalt

13000.640000 Versicherungsbeiträge und -umlagen der 
Feuerwehrunfallkasse, Schadenfälle

9.500,00 9.839,33 339,33 339,33 0,00 Höherer Beitrag und Umlage aufgrund 
verändeter Umlagegrundlagen ( 
Einwohnerzahl Stand 31.12.14, 
gestiegener Beitrags- und Umlagesatz 
sowie neue Umlage für den Fond "nicht-
unfallbedingte Gesundheitsschäden" im 
Feuerwehrdienst)

21100.500000 Bauliche Unterhaltung  -Grundschule 24.618,88 25.017,17 398,29 0,00 398,29
21100.600000 Inanspruchnahme von EDV-Service 3.768,10 4.045,31 277,21 0,00 277,21 Laufender EDV-Service, 

Hostingkosten Webseite Grundschule

21100.653001 Herstellung von Vervielfältigungen 3.044,44 3.128,43 83,99 0,00 83,99 Miete Kopierer (  1.899,24 €) 
Mehrkopien (1.229,19 €)

21100.672000 Kostenerstattung für die Mitbenutzung 
des Lehrschwimmbeckens

4.000,00 5.377,50 1.377,50 0,00 1.377,50 Hallenbadnutzung volles Jahr  2015 
sowie 1. Halbjahr 2016

29000.639000 Schülerbeförderungskosten 13.000,00 14.233,22 1.233,22 0,00 1.233,22
43120.590001 Kosten der Veranstaltungen für Senioren 8.000,00 9.135,91 1.135,91 519,76 616,15 Höhere Buskosten, Kosten der 

Seniorenweihnachtsfeier 2015 und 
2016

45120.717000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für 
Freizeiten und Ferienfahrten

400,00 410,00 10,00 10,00

56020.685000 Verzinsung des Anlagekapitals 17.300,00 17.324,00 24,00 24,00 0,00

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht 
übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Appen

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2016 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8

56040.500000 Bauliche Unterhaltung  -Sportlerheim 4.000,00 4.364,29 364,29 0,00 364,29
70000.658008 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm 1.500,00 2.911,18 1.411,18 0,00 1.411,18 Höhere Abfuhrgebühren als 

eingeplant

70000.841000 Abführung des Überschusses 0,00 3.407,43 3.407,43 0,00 3.407,43 Der Sollüberschuss 2016 des 
Gebührenhaushaltes 
Schmutzwasserbeseitigung fließt in 
die Gebührenausgleichsrücklage 

77100.550290 Pflege und Reparaturen übrige Fahrzeuge 1.664,44 3.839,28 2.174,84 0,00 2.174,84 Höhere Reparaturkosten 
insbesondere durch den Ransomes  
Mäher   

77100.685000 Verzinsung des Anlagekapitals 200,00 229,00 29,00 29,00 0,00
88001.680000 Abschreibungen  6.000,00 6.001,00 1,00 0,00 1,00 Wohnobjekt Almtweg 14
90000.845000 Verzinsung von Steuernachforderungen 

und -erstattungen
2.000,00 2.570,25 570,25 0,00 570,25

35200.935000 Erwerb von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens -Gemeindebücherei

4.700,00 5.639,26 939,26 0,00 939,26 Mehreinnahmen aus Bürgerspenden 
sind zweckgebunden für 
Mehrausgaben 

36000.932200 Erwerb von Ausgleichsflächen 30.300,00 31.371,36 1.071,36 0,00 1.071,36 Ausgleich für das Baugebiet 
Bargstücken

56020.950020 Dachsanierung Turnhalle 0,00 864,89 864,89 0,00 864,89 Kosten Gutachter

91000.990000 Kreditbeschaffungskosten 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 Prolongation eines Darlehens
Gesamt 145.795,86 164.557,54 18.761,68 2.170,94 16.590,74

16.590,74 Stand 31.12.2016Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1154/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.02.2017 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-490 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2016 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 31.12.2016 im Verwaltungshaushalt auf 63.458,91 € und im Ver-
mögenshaushalt auf 265.116,80 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt ist durch 
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet. 
Der hohe Überschreitungsbetrag im Vermögenshaushalt wurde größtenteils durch 
die Sondertilgung eines Kredites in Höhe von 422.945,32 € ausgelöst. Die vorzeitige 
Rückzahlung wurde durch Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken im 
Gewerbegebiet über den in 2016 eingeplanten Ansatz hinaus möglich.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit 63.458,91 € und im Vermögenshaushalt mit                 
265.116,80 € zu genehmigen.  
 
 

TOP Ö  6TOP Ö  6



 
 
 
__________________ 
          Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2016)  
 
 
 



H:\Dateien\FINANZEN\Haushaltsüberschreitungen\Appen\Haushaltsüberschreitungen 2016\Haushaltsüberschreitungen 2016  bis 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
56030.500000 Bauliche Unterhaltung -

Sporthalle
10.000,00 17.983,92 7.983,92 0,00 7.983,92 größere Positionen: Fliesenarbeiten an der 

Tribüne sowie WC-Anlagen (4.767,37 €), 
Reparatur Trennvorhang (2.118,20 €), 
Wartung und Störung der Lüftungsanlage 
(7.383,80 €)

61000.655000 Geschäftsausgaben für die 
Bauleit- und 
Gemeindeentwicklungsplanung

30.000,00 52.239,53 22.239,53 22.239,53 0,00 B-Plan 27 Bargstücken                                    > 
F-Planänderung           >Vermessungskosten, 
>Bodenuntersuchung/analyse

70000.6800000 Abschreibungen -
Schmutzwasser-
beseitungsanlage

145.300,00 151.070,98 5.770,98 0,00 5.770,98 Übernahme derAnschaffungs- und 
Herstellungskosten aus dem in 2015 
endabgerechneten Gewerbegebiet 
Hasenkamp III

70070.680000 Abschreibungen -
Niederschlagswasser-
beseitigung

66.000,00 76.289,50 10.289,50 0,00 10.289,50 Übernahme derAnschaffungs- und 
Herstellungskosten aus dem in 2015 
endabgerechneten Gewerbegebiet 
Hasenkamp III

70070.685000 Verzinsung des 
Anlagekapitales-
Niederschlagswasser-
beseitigung

55.500,00 80.657,60 25.157,60 0,00 25.157,60 Übernahme derAnschaffungs- und 
Herstellungskosten aus dem in 2015 
endabgerechneten Gewerbegebiet 
Hasenkamp III

90000.810000 Gewerbesteuerumlage 182.600,00 191.146,00 8.546,00 0,00 8.546,00
91000.685000 Verzinsung des 

Anlagekapitales-Abwasser-
beseitigung

51.000,00 56.710,91 5.710,91 0,00 5.710,91 Übernahme derAnschaffungs- und 
Herstellungskosten aus dem in 2015 
endabgerechneten Gewerbegebiet 
Hasenkamp III

Summe 540.400,00 626.098,44 85.698,44 22.239,53 63.458,91
63.458,91 Stand 31.12.2016noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen 2016 der Gemeinde Appen

Bezeichnung der 
HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 
genehmigen

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon 
bereits 

genehmigt
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H:\Dateien\FINANZEN\Haushaltsüberschreitungen\Appen\Haushaltsüberschreitungen 2016\Haushaltsüberschreitungen 2016  bis 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Bezeichnung der 
HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 
genehmigen

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon 
bereits 

genehmigt

Vermögenshaushalt
63000.960400 Erschließung B-Plan 27 

(Bargstücken)
0,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 0,00 Ingenieurauftrag

88002.950017 Komplettsanierung einer 
Wohnung -Almtweg 16

22.000,00 29.788,09 7.788,09 0,00 7.788,09

88008.950001 Instandsetzung des 
Gebäudes Lindenstraße 5

0,00 9.359,45 9.359,45 0,00 9.359,45

91000.977800 Tilgung von Krediten vom 
Kreditmarkt

441.400,00 706.516,80 265.116,80 0,00 265.116,80 Rückzahlung eines Darlehens mit 
Sondertilgung (422.945,32 €)

Summe 463.400,00 845.064,34 381.664,34 99.400,00 282.264,34
282.264,34 Stand 31.12.2016noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1152/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.02.2017 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 03/904 - 190 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Ergebnis der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2016 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 93 der Gemeindeordnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft ein-
schließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am 
Ende des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachzuweisen. Die Jahres-
rechnung ist zu erläutern. 
 
Der Beschluss über die Jahresrechnung ist durch die Gemeindevertretung zu fassen. 
Diesem Beschluss muss eine Prüfung der Jahresrechnung vorhergehen. 
 
Nach § 94 Abs. 5 der Gemeindeordnung tritt in Gemeinden, in denen kein Rech-
nungsprüfungsamt besteht, an dessen Stelle ein Ausschuss der Gemeindevertre-
tung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Appen sieht vor, dass der Finanzausschuss 
die Aufgabe der Prüfung der Jahresrechnung wahrnimmt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
Finanzierung: 
-entfällt- 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Jahresrechnung für das 
Jahr 2016 zu beschließen. 
 
 

TOP Ö  7TOP Ö  7



 
___________________ 
        Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2016  
 
 
 



Gemeinde  9 Appen

Seite     1

HH.-Jahr : 2016

Datum : 22.02.17

Uhrzeit : 12:15:24

:Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen
./. bereinigter Sollausgaben

  1.979.893,05

     26.000,00

    241.379,18

    154.766,42

     18.664,94

EUR

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)

+ neugebildete Haushaltseinnahmereste
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Solleinnahmen

Sollausgaben (= Anordnungssoll)

+ neu gebildete Haushaltsausgabereste
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Sollausgaben

Fehlbetrag

  8.599.449,18

 10.242.916,77

Einnahmen

Ausgaben

Unterschied

- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr     -15.055,20          0,00

  1.643.891,52

- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr

    219.792,52
     12.557,41

          0,00          0,00

 10.579.342,23

    -15.055,20

     26.000,00
    154.766,42

  8.599.025,25

     21.586,66
      6.107,53

          0,00

GesamthaushaltVermögenshaushaltVerwaltungshaushalt

EUREUR

Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3
Satz 2 GemHV: Vmh     168.926,37 EUR

543

BezeichnungLfd.

Nr.

21

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

11           0,00

 10.465.631,01

 10.465.631,01

  1.851.126,63  8.614.504,38

  1.851.126,63  8.614.504,38

          0,00          0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Appen, 22.02.2017

TOP Ö  7TOP Ö  7





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwaltungsbericht 
des Bürgermeisters 

der Gemeinde Appen 
 
 

2. Halbjahr 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1150/2017/APP/en 
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Aktuelle Kassenlage 

Der Kassenbestand der Gemeinde Appen belief sich am 31.12.2016 
 

                                                                                                                                                                                                   
 

insgesamt         685.275,42 €. 

 
 
                                                                                                                    
 

 

2. Entwicklung wichtiger Wirtschaftsdaten (Einwohner, Gewerbe, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Arbeitslosenzahlen) 
 
a) Einwohnerstatistik (eigene Fortschreibung), Gewerbe, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle 

Stand 
per 

Einwohner Meldeamtsaktivitäten Personenstandsfälle Gewerbe 

3
1

.1
2

.2
0

1
6
 

 Zuzüge Wegzüge Umzüge Geburten Sterbefälle Eheschl. 
Anmel-
dungen 

Abmeldungen 
Ummel-
dungen 

Gewerbe 
insgesamt 

Unterglin-
de: 

13 24 - 2 2 2 

 
24 
 

36 7 

417 
(118 Ge-

werbesteu-
erzahler) 

Schäferhof: 22 16 - 2 - 1 

Appen-Etz 20 13 - 2 5 1 

Appen-
Dorf: 
 

86 113 10 21 24 15 

Gesamt: 
5037 

Davon 
NW:: 148 
(Stand 
30.06.2016 
Gesamt: 
5050  EW, 

davon NW: 
136 

141 166 10 27 31 19  

Davon beim Standesamt Moorrege beurkundet: - 8 8     

 

b) Arbeitslosenzahlen 

Stand per 31.12.2016 Anzahl Prozentualer Anteil an der Gesamtarbeitslosenzahl des Kreises Pinneberg 

Appen 85 0,99 



B. Entwicklung der Bautätigkeit Stand: 01.07. –31.12.2016 

Wohnraumerstellung Gewerberaum-/Flächenerstellung 

Anbauvorhaben (Anzahl): 1 Neubauvorhaben (Anzahl): 6 Anbauvorhaben (Anzahl): 1 Neubauvorhaben (Anzahl): 1 

  

 

 

C: Personalentwicklung und Personalplanung der Gemeinde Appen  

1. Personalstand Arbeiter 

Stand per Bereich 
Arbeiter 

Gesamt je 1.000 EW 
Auszubildende 

männlich weiblich männlich weiblich 

31.12.2016 

 
Bauhof 

(ab 1.1.08 nur 

noch 1 Einheit) 

5 0 5 0,005 0 0 

3. Mehrarbeits- und Überstunden / Erkrankungen länger als 6 Wochen (Zahlen in Klammern = Stand vorheriges Quartal) 

Stand per Bereich Mehrarbeits-/Überstunden Erkrankungen länger als 6 Wochen 

30.06.2016 Bauhof 56,99             (107,89)  

31.12.2016 Bauhof ./.                   (56,99) 
Ein Mitarbeiter erhält bis 30.04.2019 Ren-

te auf Zeit 

 

 

E. Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                                  Stand per: 31.12.2016 

Bezeichnung der 
KiTa 

Betriebszeiten Elternbeitrag monatlich vorhandene Plätze belegte Plätze 

 
1. KiTa Lebenshilfe  
    Etz 

Frühdienst:             7.30-08.00 Uhr 
 
 

18,00 €  Elementar 
26,00 €  Krippe 

 

Insgesamt 76 Plätze, davon: 
 
Gemeinde Appen:   44 Pl. 
Inkl. Krippe:             10 Pl. 
Elem. 4-I-Gruppen:  44 Pl. 
 
1 Heilpäd. Kleingruppe: 6 Pl. 
 
4-I-Gruppen SGB XII/SGB VIII 
                                  16 Pl. 

 
 
 
10 Plätze  
40 Plätze  
 
6 Plätze 
 
16 Plätze 

Kernzeit Krippe:     8.00-15.00 Uhr 
390,00 € 
 

Kernzeit i-Gruppe: 8.00-14.00 Uhr 
220,00 € 
 

Spätdienst elem.:  14.00-15.00 Uhr 
36,00 € 
 

Spätdienst elem./Krippe: 15.00-    
                                       16.00 Uhr 

36,00 € bzw. 52,00 € 

2. Ev. KiGa 

8.00 – 16.00 Uhr 
(Frühdienst  
7.00-8.00 Uhr 
7.30 – 8.00 Uhr  
Spätdienst  
12.00-13.00 Uhr 
12.00-14.00 Uhr 

Krippe 8.00-14 Uhr          330,-- € 
Krippe 8.00-16 Uhr          444,-- € 
 
8.00 – 12.00 Uhr    148,00 € 
8.00 – 16.00 Uhr    296,00 € 
 
Zuschläge für Früh- und Spätdienst)  je ½ Std.  

110 Regelkindergarten-           
       Plätze 
(belegt 102 und 1 Einzelin-
tegrationen) 

1 Gruppe à   20 Kinder  
1 Gruppe à   21 Kinder 
1 Gruppe à   22 Kinder 
1 Gruppe à   19 Kinder (+1 Einzelinteg.) 
2 Krippen  á    6 Kinder 
1 Krippen à     9 Kindern 
 



16.00 – 17.00 Uhr)  
1 Krippe                   -  14 Uhr 
1 Krippe                   -  16 Uhr 
2 Elementargruppen - 16 Uhr 

18,00 €, bzw. 27,00 € bei Krippe 
 
+ Essensgeld                 52,50  € 
+ Getränkepauschale      2,-- € 

Zurzeit sind 7 Krippenplätze frei, der 
Elementarbereich ist ausgelastet. 
 
 
Gesamt: 102  Plätze + 1 Einzelintegr. 

 

F. Grundschule / Betreuende Grundschule 

a) Grundschule Appen Stand per: 31.12.2016 

Schuljahr Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler 

1. Grundschuljahr 3  52 

2. Grundschuljahr 3  56 

3. Grundschuljahr 2  47 

4. Grundschuljahr  2  42 

Gesamt: 10 197 

 
b) Betreuende Grundschule 

 
Stand per: 31.12.2016 

 
Anzahl der betreuten Grundschüler 

                                                   136  

 

 

 
 

H. Stand der Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 
1. Gemeindevertretung 
 
 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

     

     

 26.06.2014 Anschluss an das Breitbandnetz 

Für das Verbandsgebiet aller 18 
Gemeinden ist die grobe Finanz-, 
Netz –und Ausbauplanung fertigge-
stellt worden. Bezüglich der Förder-
möglichkeiten der Planungsarbeiten 
sind die Förderungen durch das Land 
S.-H. bewilligt und teilweise auch 
bereits ausgezahlt worden. Beim 
Bund wurde ebenfalls ein Förderan-
trag zur Finanzierung der Vorabreiten 
für den Ausbau gestellt. Die Vergabe 
des Netzbetriebes und der Planungs-
leistungen für das künftige Glasfa-
sernetz sind ausgeschrieben worden. 

 



Die Bewerbungsfrist endete am 
10.01.2017. Ein Ergebnis liegt noch 
nicht vor. 
 

 02.12.2014 

 
Gehweg an der nordwestlichen Seite der Wedeler Chaussee, ab Heidekrug bis 
Appener Straße 
  

Ist in der Planung. Kein neuer Sachstand 

 
 

26.03.2015 
 

9. Änderung F-Plan und Aufstellung B-Plan Nr. 28 „Sondergebiet Schäferhof“ 

Die Vorgespräche beim Kreis seitens 
des Vorhabenträgers wurden positiv 
abgeschlossen und das Verfahren 
wird vorbereitet. 

 

 
 

25.06.2015 
 

Aufstellung B-Plan 29 und 10. Änderung FNP erledigt  

 29.09.2015 Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum 
Es wurde eine Arbeitsgruppe gebil-
det. 

Kein neuer Sachstand 

     

  
 
Herstellung eines Kreisverkehrs Hauptstraße/Pinnaubogen 
 

Am 28.01.2016 hat ein Gespräch mit 
dem Kreis Pinneberg und dem Ord-
nungsamt stattgefunden. 
Für Appen konnte noch keine ab-
schließende Regelung gefunden 
werden. 
Die Hauptstraße behält aus Richtung 
Pi kommend, den Geh- und Radweg 
auch als ausgewiesenen Geh- und 
Radweg beidseitig bei. 
Auf der anderen Seite bleibt der 
Gehweg weiter bestehen. 
 
Bezüglich der K 13 möchte die Kreis-
verwaltung eventuell die Radwege-
benutzungspflicht aufheben, möchte 
vorher aber noch einmal genau prü-
fen. Es soll von der Gemeinde noch 
eine Tempomessung nachgeliefert 
wird.  
Eine abschließende Nachricht des 
Kreises steht somit noch aus. 
 

Kein neuer Sachstand 

     

 04.10.2016 
 
Ein Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde Appen 
 

Die AG hat sich mehrfach getroffen 
und Planungsbüros kontaktiert. 

 



     

 04.10.2016 

 
Aufstellung einer 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Appen für das Gebiet südlich der Hauptstraße (L 106) und des Bürgerhauses 
sowie östlich der Straße Am Storchennest und Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 30 der Gemeinde Appen für das Gebiet südlich der Hauptstraße (L 106) 
und des Bürgerhauses sowie östlich der Straße Am Storchennest 
 
 

Beauftragt und in Vorbereitung  

     

 04.10.2016 

 
Aufstellung einer Ergänzungssatzung für das Gebiet südlich und östlich der 
vorhandenen Bebauung im Rollbarg 
 

Beauftragt und in Vorbereitung  

     

 06.12.2016 
 
Vorbereitung eines Energiemanagements in der Gemeinde Appen 
 

Die AG trifft sich regelmäßig  

     

 2. Hauptausschuss/Finanzausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 28.02.2006 Errichtung eines Gemeindearchivs (06.0521.1) 
 
Es sind keine Kapazitäten vorhan-
den.  

 

 24.08.2006 Nachfolgenutzung Gemeindeverwaltung;  

Lt. Hausverwaltung Kühl sind zurzeit 
alle Räumlichkeiten in der Gärtnerstr. 
8 vermietet. 
 

Kein neuer Sachstand 

     

 03.02.2009 Straßenausbaubeitragssatzung 

Gemäß § 8 KAG i.V. m. § 8a KAG 
besteht für die Gemeinde die Wahl-
möglichkeit zwischen der Erhebung 
eines einmaligen Beitrages und der 
Erhebung eines wiederkehrenden 
Beitrages. 
Mit Beschluss vom 25.06.2014 hat 
das Bundesverfassungsgericht das 
Instrument der wiederkehrenden 
Straßenausbaubeiträge als zulässig 
befunden (überprüft wurden die Re-
gelungen des rheinland-pfälzischen 
KAG). 
 
 

 
     Kein neuer Sachstand 



 

 3. Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 
 
 
 

 4. Umweltausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 
 
07.09.2006 
 

 
Vertragliche Regelung mit dem LANU/Kreis zur Abdeckung der Deponie Schä-
ferhof 
 

erledigt  

 21.11.2006 
 
Flugplatz Heist; Lärmbelästigung 

 Kein neuer Sachstand. 

 
 
 

 5. Bauausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 09.06.2011 
Gemeinsame Nutzung des Radweges an der K 13 von Fußgängern und Radfah-
rern 

Der Kreis Pinneberg wird in diesem 
Jahr die Radwegebenutzungspflich-
ten im gesamten Kreisgebiet überprü-
fen. Die zuständige Sachbearbeiterin 
wird sich mit der Verwaltung in Ver-
bindung setzen um ggf. eine Aufhe-
bung oder Alternative (Schutzstreifen 
o.ä.) zu besprechen. 

Kein neuer Sachstand 

 10.06.2014 Mängelbeseitigung Turnhallendach 

Es handelt sich um ein laufendes 

Rechtsverfahren, zurzeit gibt es noch 

keine konkreten Auskünfte 

 

Kein neuer Sachstand 

     

I. Nutzung des Bürgerhauses   

Stand 
Nutzungen/davon 

Vermietungen 
 

Erzielte Einnahmen 
(insg. AOS von HHS) 

Ausgaben 
(insg. AOS von HHS) 

 

II. Halbjahr 2016 
 

186/37 
56.579,19 € von 60.200,00 € (93,98 %) 144.225,62 € von 180.000,00 (80,12 %)  

     

I. Halbjahr 2016 197/33 
34.995,93 € von 60.200 € 

(58,13 %) 
53.240,54 € von 173.300,00 

 (30,72 %) 
 



     

 

J. Aktivitäten im Bereich der Partnerschaft  Polegate 

Polegate 

Gemeinde geplant/durchgeführt Vereine und Verbände geplant/durchgeführt 

Besuch aus Polegate vom 07.09. bis 11.09.2017.. Keine Planungen bekannt 

 

K. Prozessstandschaften 

Bezeichnung des Prozesses Stand 

-  

 

L. Jugendarbeit Ausblick II. Halbjahr 2016 

Aus gesundheitlichen Gründen ist seitens Herrn Semmelhack  nichts geplant.. 
 

 

 

Moorrege, den 01.03.2017 

         
(Banaschak) 

Bürgermeister 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1145/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 14.02.2017 

Bearbeiter:  Von Wolffersdorff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.02.2017 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Stand der Entwicklung beim Umbau der Schule 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung hat am 22.03.2016 die Gründung eines Arbeitskreises zur 
Ermittlung des zukünftigen Raumbedarfs für die Grundschule und die Schulbetreu-
ung einstimmig beschlossen. Nach der konstituierenden Sitzung am 26.04.2016 
wurde vom Arbeitskreis zunächst die Ausgangslage analysiert und gemeinsam not-
wendige Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen definiert. Im nächsten Schritt wurde 
der mit der Grundschule bestens betraute Architekt Burkhardt Koriath hinzugezogen 
und in weiteren Sitzungen mögliche Raumkonzepte diskutiert. Es wurde eine Pla-
nung erarbeitet, die die ermittelten Prioritäten in sog. Bauteilen abbildet: 
BT 1.1/ 1.2 Betreuung     
BT 1.3 Werkraum     
BT 2  Lehrerzimmer und Verwaltung  
BT 3  Lehrer WC      
BT 4  Musikraum u. Klasse 2A   
BT 5  Gruppenr., Computerr., Klassen  
 
Im Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Appen wurden mit Beschlussfassung vom 
06.12.2016 zunächst 600.000 Euro für den priorisierten Ausbau und Umbau der Ein-
richtungen der Betreuungsschule (BT 1.1/1.2) und dem Umbau der Lehrerzimmer 
und der Verwaltungseinheiten (BT 2) sowie der Erneuerung der Heizungsanlage 
(96.000€) eingeplant.  
 
Beim Zusammenstellen aller Arbeitsergebnisse und Einsteigen in die tiefere Planung 
ist dem Architekturbüro R+K Optimierungspotential aufgefallen. Dies hat vorrangig 
seinen Ursprung darin, dass die Umsetzung der Betreuung bis zum Schuljahres-

TOP Ö  9TOP Ö  9



wechsel dieses Jahres nicht realisierbar ist und zudem das ehemalige Garagenge-
bäude aufwendig energetisch ertüchtigt werden müsste.  Es folgte die Überlegung, 
ob eine übergangsweise Betreuung in dem derzeit kaum genutzten Werkraum mit 
angrenzenden Nebenräumen möglich wäre. Die sowieso geplanten Umbauten (u.a. 
Küche, Zugang zum Schulhof) für den späteren Lehrerbereich würden als Vorab-
maßnahme vorgezogen werden und die Räumlichkeiten könnten kurzfristig bis zum 
Schuljahreswechsel der Betreuung übergangsweise zur Verfügung stehen.  
 
Anschließend würde das alte Garagengebäude abgebrochen werden und an dessen 
Stelle ein neuer zweigeschossiger Anbau hergestellt werden. Im Erdgeschoss des 
Anbaus würde ausreichend Platz für die Betreuung zur Verfügung stehen. Die Flä-
chenansätze im Vergleich zur Planung 2016 sind annähernd gleich. Im Oberge-
schoss des Anbaus würden drei zusätzliche Unterrichtsräume und ein Abstellraum 
als Ersatz für die geplante Aufstockung hergestellt werden. Die Eingriffe in den Be-
stand wären (Dachanschlüsse, Tragkonstruktion) auf ein Minimum reduziert. Der An-
bau würde die derzeit geplanten kleineren Anbauten und die Aufstockung ersetzen.  
 
Im Kostenvergleich stellen sich die beiden Varianten wie folgt dar: 
 

 Planung 2016 Alternative 

BT 1.1/ 1.2 Betreuung 
BT 1.3Werkraum 
BT 2 Lehrerz.+Verw./ Übergang Betreug. 
BT 3 Lehrer WC     
BT 4 Musikraum u. Klasse 2A 
BT 5 Gruppenr., Computerr., Klassen 

ca. 381.000€ 
ca.   22.000€ 
ca. 123.000€ 
ca.   63.000€ 
ca. 205.000€ 
ca. 380.000€ 

ca. 371.000€ 
ca.   22.000€ 
ca. 123.000€ 
ca    63.000€ 
ca. 205.000€ 
ca. 331.000€ 

   

Bauabschnitt 1  
 
Bauabschnitt 2  

504.000€  
(=BT 1.1/1.2+2) 
670.000€ 
(=BT 1.3+3+4+5) 

825.000€  
(=BT 1.1/1.2+2+5) 
290.000€ 
(=BT 1.3+3+4) 

Gesamt 1.174.000€ 1.115.000€ 

 
Es sind haustechnische Leistungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen und Erwei-
terungen erfasst bzw. die Anbindung des Anbaus der Alternativplanung an den Be-
stand.  
 
Es gibt bei der Kostenaufstellung beider Varianten noch maßgebliche Unwägbarkei-
ten: Zum Einen sind bei der Kostenermittlung von Herrn Koriath derzeit keine Kosten 
für die Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage enthalten. Maßnahmen der 
technischen Gebäudeausrüstung und damit einhergehende bauseitige Leistungen 
sind fachplanerisch zu untersuchen. Zum Anderen sind die Anforderungen und Not-
wendigkeit aus brandschutztechnischen Untersuchungen nicht absehbar. Des Weite-
ren basieren die Kostenberechnungen auf einem Kostenindex Stand 02/2017. Soll-
ten sich die Ausschreibungsphase und der Baubeginn erheblich verzögern, z.B. 
Prüfvorgänge im Rahmen einer ZBau-Förderung, kann es zu Kostensteigerungen 
von bis zu 10% führen.  
 
Die Alternativplanung wurde kurzfristig Frau Osterhoff, Herrn Lorenzen und Herrn 
David vorgestellt. Es folgte eine umfängliche Betrachtung von Argumenten mit Vor- 
und Nachteilen für die derzeitige Planung 2016 und einen alternativen zweigeschos-



sigen Anbau. Herr Koriath hatte als Vorbereitung für das Zusammentreffen, Kosten-
schätzungen und Rahmenterminpläne für beide Varianten erarbeitet. 
 

 Planung 2016 Alternative 

   

Baukosten   ca. 59T€ Minderkosten 
für die Gesamtmaßnah-
me;  

Bauen im Betrieb und 
Baustelleneinrichtung 
 

 Schulbetrieb weniger ein-
geschränkt z.B. Baustra-
ße nicht über Schulhof, 
Sicherheit der Schüler 

Erweiterung Betreuung 
 
 

zum Schuljahreswechsel 
nicht umsetzbar 

Übergangslösung zum 
Jahreswechsel realisier-
bar ohne „großen“ Auf-
wand inkl. Vorleistung für 
Lehrerzimmer 

Zeit / Terminplanung 
 

 schnellere und gebündel-
te Umsetzung 

Energieeinsparverordnung 
/ Wärmeschutz 

Betreuung in ehem. Garage; 
nachträglicher Wärmeschutz 
erforderlich 

kompakter neuer Anbau 
gem. den derzeitigen ge-
setzlichen Anforderungen 

Kostensicherheit / Unvor-
hersehbares durch Eingriff 
in den Bestand 

Anbauten, Aufstockung, An-
schlussschwachstellen an 
Dach, Fassaden und Fuß-
boden  

Eigenständiger Anbau mit 
geringem Eingriff in den 
Bestand 

Kostenunsicherheit haustechnische Anlagen; 
Brandschutzertüchtigung; 
Kostensteigerung durch 
zeitliche Verzögerung z.B. 
2. Bauabschnitt 

haustechnische Anlagen; 
Brandschutzertüchtigung; 
Kostensteigerung durch 
zeitliche Verzögerung 
z.B. ZBau 

Flächenaufstellung 
 

 ca. 35qm Mehrfläche;  
Gestaltungsmöglichkeiten 
für Betreuung im EG An-
bau 

Raumnutzung / -
geometrie; Belichtung der 
Flure (BT5) 

Durch die Aufstockung wer-
den die Fenster der Flure 
geschlossen (Achtung: Be-
lichtung und Belüftung) 

quadratisch = praktisch 

Baulast 
 

Nachbarschaftsabstimmung; 
Abstandsfläche im Bereich 
Baulast auf Nachbargrund-
stück 

 

Stellplätze ggf. Entfall von zwei Stell-
plätzen für Küchenanliefe-
rung 

Entfall von zwei Stellplät-
zen 

Lebenszyklus 
 

viele Anschlusspunkte (Dä-
cher, Fassaden) bedingen 
erhöhten Instandsetzungs-
aufwand und viele Wärme-
brücken 

kompakter Baukörper mit 
weniger Außenhaut, hat 
weniger Energiekosten 



Förderung 
 

wurde auf Grund des Zeit-
mangels ausgeschlossen 
 

möglich, da Übergangs-
lösung für Betreuung zeit-
lich losgelöst; kein Zeit-
druck für Anbau 

Beschlussfassung und 
HH-Mittel 

Mittel im HH-eingestellt, stu-
fenweise Umsetzung 

nachträgliche Beschluss-
fassung erforderlich 

 
Die Anwesenden haben übereinstimmend festgestellt, dass es sinnvoll ist die Alter-
nativplanung weiter zu verfolgen und planerisch voran zu treiben.  
 
Die beteiligten Arbeitskreismitglieder legten das weitere Vorgehen wie folgt fest: Die 
Alternativplanung soll im Bauausschuss am 09.03.17 vorgestellt werden unter Betei-
ligung der Öffentlichkeit. Herr David wird Kontakt mit Frau Scholl, Leiterin der Be-
treuungsschule, und Herrn Scharnweber, Schulleitung, betreffend der Alternativpla-
nung und einer möglichen Übergangslösung für die Betreuungsschule aufnehmen. 
Die Gespräche mit dem Büro RegionNord hinsichtlich der Fördermittelbeantragung 
für die Betreuungsklasse sollten wieder aufgenommen werden. 
 
Der Bauantrag für die Gesamtmaßnahmen inkl. Vorabmaßnahme könnte Ende Feb-
ruar durch das Planungsbüro R+K eingereicht werden. Herr Lorenzen äußerte, dass 
die dafür notwendige Unterschrift durch den Bürgermeister auch vor dem Beschluss 
der Gemeindevertretung (Termin 31.03.) geleistet werden könnte, da der  Bauantrag 
selbst nicht kostenrelevant ist. Ein Umschwenken der Planung zurück auf den Stand 
2016 würde lt. Herrn Koriath seinerseits nur eine Woche Zeitverzögerung haben.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die vergleichende Argumentationsaufstellung für beide Planungsvarianten stellt die 
Alternativplanung als die Sinnvollere heraus.   
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Appen wurden mit Beschlussfassung vom 
06.12.2016 zunächst 600.000 Euro für den priorisierten ersten Bauabschnitt (BT 
1.1/1.2+2) inkl. 96.000€ für die Erneuerung der Heizungsanlage eingeplant. Für die 
Alternativplanung (BT1.1/1.2+2+5) müssten 321.000€ in den 1. Nachtragshaushalt 
2017 mit Kredit nachfinanziert werden. Dafür reduzieren sich die Investitionskosten 
der Gesamtmaßnahme in den Folgejahren um ca. 59.000€ zzgl. eventueller Förde-
rung.   
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Für die Planung 2016 wurde eine Förderantragstellung auf Grund der Dringlichkeit 
der Herrichtung der Betreuungsräume ausgeschlossen. 
Es gab bereits aktuelle Vorgespräche zur Alternativplanung mit der Aktivregion. Da-
bei wurden Fördermittel in Höhe von maximal 100.000€ in Aussicht gestellt. Bei An-



tragstellung auf Zuwendung ist eine Prüfung über die ZBau erforderlich. Im Falle ei-
ner Förderung wurde sich die Gesamtinvestitionssumme entsprechend reduzieren.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Umweltaus-
schuss empfiehlt / der Bauausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die 
Gemeindevertretung beschließt:  

 An Stelle von der Planung 2016 soll die vorgestellte und beschriebene Alter-

nativplanung umgesetzt werden.  

 Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 321.000€ werden im Rahmen des 

1. Nachtragshaushaltes 2017 kreditfinanziert bereits gestellt.  

 Die Verwaltung wird beauftragt die notwendigen Maßnahmen, insbesondere 

Bauantrag und Förderantragstellung, zu veranlassen.  

 

Alternativ 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Umweltaus-
schuss empfiehlt / der Bauausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die 
Gemeindevertretung beschließt:  

 Die Planung 2016 gemäß Beschluss vom 06.12.2016 umzusetzen.  

 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
 
Grundrissplanung Alternativplanung Stand 01.02.2017 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1128/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 10.11.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Antrag zum  Umbau Küche in der Lebenshilfe Kindertagesstätte 
Heideweg 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe hat mit Schreiben vom 08.11.2016 den anliegenden Antrag auf Fi-
nanzierung des Umbaus und der Erweiterung der Küche in der Lebenshilfe Kinderta-
gesstätte Heideweg gestellt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Antrag wurde von der Lebenshilfe ausreichend begründet. Die Kosten für das 
Jahr 2017 werden sich auf rund 212.000 Euro belaufen.  
 
 
 
Finanzierung: 
  
Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt der Gemeinde.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Lebenshilfe beteiligt sich mit einem Gesamtanteil von 17.012 Euro an den Kos-
ten der Ausstattung der Küche und den Baukosten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt der Lebenshilfe 
für den Umbau und die Erweiterung der Küche in der Lebenshilfe Kindertagesstätte 
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Heideweg einen Zuschuss für das Jahr 2017 in Höhe von 212.000 Euro zu gewäh-
ren.  
 
 
 
__________________ 
   (Banaschak) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der Lebenshilfe mit Anlagen   
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1149/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 16.02.2017 

Bearbeiter: Ralf Borchers AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 07.03.2017 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Sporthalle, Vorstellung des Heizungs- und Lüftungskonzept 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lüftungsanlage wurde am Montag, den 04.07.2016 stillgelegt.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Greiner-Mai und der Lüftungsfirma HKB 
wurde die alte Bestandsanlage am 29.11.2016 komplett überprüft und durchgemes-
sen.  
 
Nach durchgeführten Instandsetzungsarbeiten wird die Anlage nun zeitlich begrenzt, 
als Übergangslösung für die Wintermonate, mit leichten Störungen wieder betrieben. 
Die Halle wird zurzeit ausreichend beheizt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Ingenieurbüro Greiner-Mai wurde mit der „Erneuerung der Lüftungsanlage zur 
Beheizung der Sporthalle“ beauftragt. Es fand hierzu zum Ende des Jahres 2016 ei-
ne Ausschreibung statt, die aufgrund massiver Preisüberschreitung aufgehoben wur-
de. 
 
Hieraus resultierend wurde ein neues Konzept (siehe Anlage) erarbeitet, welches 
verschiedene Varianten beinhaltet, die hier nun im Folgenden von Ingenieur Greiner-
Mai vorgestellt werden.  
 
 
 
Finanzierung: 
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Im Vermögenshaushalt 2016 wurden bereits für diese Maßnahme 125.000,- € bereit-
gestellt. Hier stehen zurzeit noch 113.500,- € zur Verfügung. Je nach beschlossener 
Variante sind noch zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Zurzeit nicht bekannt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Nach Anhörung und abschließender Beratung empfiehlt der Umweltausschuss und 
der Bau- und Finanzausschuss, die Gemeindevertretung beschließt die Durchfüh-
rung der Variante ___ . 
 
Die erforderliche Summe von __________€ wird im Haushalt zur Verfügung gestellt. 
Der Bürgermeister erhält die Befähigung die gewünschte Maßnahme umsetzen zu 
lassen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
      Bürgermeister  
       (Banaschak) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Ingenieurbüro Greiner-Mai  / Heizungs- und Lüftungskonzept vom 15.02.2017   
 
 
 



Heizung und Lüftung, Konzept für die Sporthalle Appen

1. Grundsätzliches, Ausgangssituation

2. Mögliche Anlagen zum Heizen und Lüften

2.1 Hallenheizer

Die Halle wird mittels einer Lüftungsanlage (20.000 m³/h) be- und entlüftet sowie beheizt. Das
Gerät und die dazugehörigen Komponenten sind Baujahr 1989. Die Anlagen wurden regelmäßig
gewartet und instandgesetzt.

Die Lüftungsanlage und der dazugehörige Schaltschrank sind in einem nicht mehr betriebs-
sicheren Zustand. Der Schaltschrank incl. der elektrischen Verdrahtung sind anfällig für Störun-
gen und die Sicherungen des Ventilators lösen gelegentlich aus. Durch einige Veränderungen,
die nur unzureichend dokumentiert wurden, und wegen natürlicher Alterung, müssen viele Bau-
teile ausgetauscht werden. Die Bestandsunterlagen sind nicht mehr vollständig vorhanden.

Die Zu- und Abluftanlage ist energetisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die Ventila-
toren sind zweistufig ausgeführt und mit Keilriemen angetrieben. Dadurch verbrauchen sie ge-
genüber neuen, direkt angetriebenen Ventilatoren wesentlich mehr Strom. Die Gehäuse und
Lüftungskanäle sind in einem akzeptablen Zustand und könnten mit einer entsprechenden Sa-
nierung noch viele Jahre weiterbetrieben werden.

Die Isolierung der Lüftungskanäle ist an vielen Stellen schadhaft und müsste aufgearbeitet
werden. Teilweise ist das falsche Isoliermaterial gewählt. Hier kann der Taupunkt unterschritten
werden. Infolge dessen kommt es dann zu Schwitzwasser- und Schimmelbildung.

Die Zuluftgitter haben eine unzureichende Wurfweite und verteilen die Luft nicht optimal im
Raum. Frische Luft gelangt nicht an die Nutzer, sondern bleibt im Deckenbereich und vermischt
sich dort mit der verbrauchten, warmen Luft.

Die Brandschutzklappen (Fabrikat Trox) sind mit einem Dichtband aus asbesthaltigem Mate-
rial ausgerüstet und müssen im Rahmen der Sanierung ausgetauscht werden.

Die Halle dient gemäß des ursprünglichen Bauantrags und auch der gelebten Nutzung als Sport-
und Versammlungsstätte. Daher wird nach den technischen Regeln und einschlägigen Vor-
schriften nicht nur eine Heizung, sondern auch eine Lüftungsanlage gefordert.

Hallenheizer sind Umluftgeräte, die schnell und energieeffizient die Halle beheizen könnten. Im
Vergleich zur Lüftungsanlage (1.800 W/h) benötigen sie lediglich 23 % der elektrischen Energie
(420 W/h).

Vorteile:
- schnelle einfache Installation
- geringe Wartungskosten
- energieeffiziente, schnelle Heizung

Nachteile:
- nicht ohne eine additive Lüftungsanlage für diesen Standort zugelassen
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2.2 Austausch der Lüftungsanlage

2.3 Sanierung der Bestandsanlage

Empfehlung:

Hamburg, den 15. Februar 2017

Wolfgang Greiner-Mai

Eine neue Lüftungsanlage erfüllt die neuesten Energieeffizienzanforderungen. Unter Beachtung
der gesetzlichen Vorgaben kann eine neue Anlage auf 15.000 m³/h reduziert ausgelegt werden.

Die bisherige Anlage besteht aus getrennten Zu- und Abluftgehäusen, die in verschiedenen
Räumen installiert wurden. Eine neue Lüftungsanlage bestünde nur noch aus einer gemeinsa-
men Einheit, was allerdings einen umfangreichen Umbau zur Folge hätte. Zwei weitere große
Durchbrüche zwischen Dachboden und Heizungszentrale sind mit Brandschutzklappen auszu-
statten und würden dann die notwendigen Verbindungen zulassen.

Eine ältere Kostenschätzung durch das Büro HTH Hanse errechnete mit einer Investitionssum-
me von 100.000,-- Euro eine Amortisation von ca. 4 Jahren. Da die Kosten nach neuerer Schät-
zungen bei ca. 200.000,-- Euro liegen werden, erhöht sich auch die Zeit für die Amortisation auf
ca. 8 Jahre.

Vorteile:
- energieeffizientes, neues Lüftungsgerät
- neue, betriebssichere Steuerung und Elektrik
- im Sommer Kühlung mit Außenluft

Nachteile:
- aufwendige Installation
- verhältnismäßig hohe Kosten im Vergleich zum Nutzen

Die Bestandsanlage verfügt über eine gesunde Substanz (Gehäuse, Heizregister und Lüftungs-
kanäle), die mit neuen Ventilatoren und einer dem neuesten Stand der Technik ausgestatteten
Regelung (incl. neuem Schaltschrank und neuen Elektrokabeln) für die nächsten 15 bis 20 Jahre
weiterhin Verwendung finden kann.

Vorteile:
- geringerer baulicher Aufwand
- neue betriebssichere Steuerung und Elektrik
- im Sommer Kühlung mit Außenluft
- optimales Kosten-Nutzenverhältnis

Nachteile:
- Im Vergleich zu Hallenheizern höhere Energiekosten
- Im Vergleich zu einer neuen Lüftungsanlage höhere Energiekosten

In Anbetracht der vorstehend genannten Vor- und Nachteile sowie der Schätzkosten der einzel-
nen Optionen lautet meine Empfehlung, die Bestandsanlage zu sanieren.



Heizung und Lüftung, Kostenübersicht
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nKosten für Hallenheizer: 71.400,00 Diese Kosten sind gem. dem günstigsten, bereits vorliegenden Angebot.

Schätzkosten Austausch der Lüftungsanlage: 130.900,00 Diese Kosten sind Schätzkosten auf Basis der Vorplanung

Schätzkosten für die Sanierung der Brandschutzklappen: 35.700,00 Der Austausch der BSK wird wegen Asbest notwendig.

Schätzkosten für eine Sanierung der Bestandsanlage: 55.000,00 Energetische Optimierung der Bestandsanlage incl. neuer Elektrik

83.300,00

Mit diesen Schätzkosten sind folgende Varianten denkbar:

Variante 1: Hallenheizer und neue Lüftung (brutto) Referenz, derzeitige Betriebskosten (aufgerundet): 41.000,00

Kosten für Hallenheizer: 71.400,00

Schätzkosten Austausch der Lüftungsanlage: 130.900,00

Schätzkosten für die Sanierung der Brandschutzklappen: 35.700,00

Zwischensumme 238.000,00

Planung (nur Mehrkosten) 32.000,00

270.000,00 Hallenheizer und neue Lüftung (aufgerundet): 12.000,00 9,31

Kosten für Hallenheizer: 71.400,00

Schätzkosten für die Sanierung der Brandschutzklappen: 35.700,00

83.300,00

Zwischensumme 190.400,00

Planung (nur Mehrkosten) 13.000,00

203.400,00 Hallenheizer u. Sanierung Lüftungsanlage (aufgerundet): 15.000,00 7,82

Variante 3: nur Sanierung der Lüftung und BSK (brutto):

Schätzkosten für die Sanierung der Brandschutzklappen: 35.700,00

83.300,00

119.000,00 Sanierung der Lüftung und BSK (aufgerundet): 20.000,00 5,67

Variante 4: Neue Lüftung (brutto)

130.900,00

Schätzkosten für die Sanierung der Brandschutzklappen: 35.700,00

Zwischensumme 166.600,00

Planung (nur Mehrkosten) 13.000,00

179.600,00 Neue Lüftung und Sanierung der BSK (aufgerundet) 14.000,00 6,65

wie vor, jedoch mit Weitwurfdüsen.

Überschlägige Jahresverbrauchskosten Heizen und Strom in Euro

Variante 2: Hallenheizer und Sanierung der Lüftungsanlage (brutto):

Schätzkosten für eine Sanierung der Bestandsanlage mit Weitwurfdüsen:

Schätzkosten für eine Sanierung der Bestandsanlage mit Weitwurfdüsen:

Schätzkosten Austausch der Lüftungsanlage incl. Weitwurfdüsen:





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1133/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 16.01.2017 

Bearbeiter: Diana Franz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Widmung der Planstraße "Grothwisch" im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 26 - Erweiterung Gewerbegebiet Hasenkamp 
 
Sachverhalt: 
Öffentliche Straßen sind nach dem Straßen- und Wegegesetz (StrWG) Straßen, We-
ge und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden. Ein Widmungsakt ist 
Voraussetzung für die Zuordnung einer Verkehrsfläche als öffentliche Straße. Die 
Ausweisung einer öffentlichen Verkehrsfläche in einem rechtskräftigen Bebauungs-
plan allein genügt nicht. Die Widmung regelt die Rechtsverhältnisse des Straßenbe-
treibers und bestimmt die Unterhaltspflicht für diese Straße. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Appen hat in der Sitzung vom 25.09.2014 
den Bebauungsplan Nr. 26 als Satzung beschlossen. Die Erschließung der Erweite-
rung des Gewerbegebietes erfolgte demnach über die im beigefügten Auszug des 
Bebauungsplanes als Planstraßen bezeichneten Zuwegungen. 
 
Die zwischenzeitlich abgeschlossenen Erschließungsarbeiten innerhalb des Gebie-
tes nahm die Firma Uhl GmbH vor. Die Straßenflächen 1 der Flur 17, Flurstücke 528 
und 538 (in der Planzeichnung rot als Straßenverkehrsfläche dargestellt) sind in das 
Eigentum der Gemeinde Appen übergegangen.  
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 08.12.2015 legte sich die Gemeinde 
Appen bereits fest, die Straße zukünftig „Grothwisch“ zu nennen. 
 
Die Widmung der in das Eigentum der Gemeinde Appen übergehenden Straße 
„Grothwisch“ für den öffentlichen Verkehr erfolgt nach § 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 
1 Nr. 3 a StrWG als Ortsstraße und ist öffentlich bekannt zu machen. 
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Finanzierung: 
entfällt  
 
 
  
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Widmung der 
Erschließungsstraße der Flur 17, Flurstücke 528 und 538 im Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 26 gemäß § 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 3a des Straßen- und 
Wegegesetzes Schleswig-Holstein für den öffentlichen Verkehr als Ortsstraße mit 
dem Namen „Grothwisch“. Die Widmung ist ortsüblich bekannt zu machen 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Lageplan  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1146/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 15.02.2017 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Appen - Auswahl eines 
Planungsbüros 
 
Sachverhalt: 
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.10.2016 soll für die Gemeinde 
Appen ein Ortsentwicklungskonzept aufgestellt werden. Mit diesem Beschluss wurde 
gleichzeitig eine Arbeitsgruppe, vertreten durch je 1 Mitglied aus jeder Fraktion, ge-
gründet, welche sich mit Themenfeldern und der Auswahl eines Planungsbüros be-
schäftigen sollte. Im Anschluss an die Auswahl eines Büros soll eine Förderantrag-
stellung erfolgen. 
 
Die Arbeitsgruppe (vertreten durch die Mitglieder Martina Rahnenführer, Nils Cars-
tens und Alexander Sprick) hat seit dem Beschluss mehrfach getagt und u.a. geeig-
nete Planungsbüros um die Abgabe von Angeboten gebeten. Mittlerweile liegen von 
4 Büros Angebote vor, welche den politischen Vertretern bereits zugesandt worden 
sind. AC Planergruppe, Architektur+Stadtpl., WRS und Elbberg. 
 
 
Die Büros haben sich außerdem am 14. und 21.02.2017 vorgestellt und Rückfragen 
beantwortet. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Haushaltsmittel sind bereit gestellt.  
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Fördermittel durch Dritte: 
Im Anschluss an die Auswahl eines Büros soll eine Förderantragstellung erfolgen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt:  
 

 Mit der Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes für die Gemeinde Appen 
soll folgendes Büro beauftragt werden: ______________________________ 

 

 Die Arbeitsgruppe wird beauftragt, den konkreten Auftragsumfang im Rahmen 
der Haushaltsmittel mit dem Büro abzustimmen.  

 

 Die Verwaltung wird beauftragt einen Förderantrag zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
/  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1148/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 15.02.2017 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Vergabe von Straßennamen für die neuen Planstraßen im Baugebiet 
Bargstücken 
 
Sachverhalt: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 27 entsteht demnächst ein neues 
Wohngebiet, welches über 2 neue Planstraßen (abgehend von den Straßen Almtweg 
und Bargstücken) erschlossen wird. Die Erschließungseinrichtungen werden durch 
die Gemeinde hergestellt und anschließend gewidmet. 
Gemäß § 47 (1) Straßen- und Wegegesetz geben die Gemeinden den Straßen Na-
men und bringen Namensschilder an.  Die Schilder sind so zu gestalten, anzubringen 
und zu unterhalten, dass die Orientierung ermöglicht wird. Gleiches gilt für das An-
bringen der Hausnummern. Die Vergabe der Hausnummern erfolgt durch das Amt 
Geest und Marsch Südholstein. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung empfiehlt zur Vermeidung einer Hausnummernumbenennung der 
neuen Planstraße A ab dem Gebäude Almtweg 20 einen neuen Straßennamen zu 
geben und der Planstraße B komplett einen neuen Namen zu vergeben. 
Im Zusammenhang mit der Namensfindung wird darauf hingewiesen, dass es seitens 
des ortsansässigen Pastors Schüler in den vorherigen Jahren ein Schreiben gab, in 
dem angeregt wurde, bei zukünftigen Straßennamen möglicherweise auch die Eh-
renbürgernamen der Gemeinde zu berücksichtigen. Selbstverständlich ist aber auch 
die Auswahl anderer Namen möglich. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten für Straßennamenschilder sind im Rahmen der Erschließungskosten ein-
geplant.  
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Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt: 

1) Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 27 neu entstehende Plan-
straße A erhält ab dem Gebäude Almtweg 20 den Straßennamen 
________________________. 

2) Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 27 neu entstehende Plan-
straße B erhält den Straßennamen ________________________. 
 

 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 

- Lageplan 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1131/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 06.01.2017 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 965-007 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Änderung der Satzung der Gemeinde Appen über die Erhebung einer 
Hundesteuer 
 
Sachverhalt: 
Der Landtag Schleswig-Holstein hat das Kommunalabgabengesetz für Schleswig-
Holstein dahingehend geändert, dass in § 3 ein neuer Absatz 6 eingefügt wurde. 
Dieser Absatz sieht vor, dass bei der Erhebung der Hundesteuer die Höhe des Steu-
ersatzes für das Halten eines Hundes nicht von der Zugehörigkeit des Hundes zu 
einer bestimmten Rasse abhängig gemacht werden darf. 
Die zuletzt zum 1. Januar 2016 in Kraft getretene 1. Nachtragssatzung der Gemein-
de Appen sieht allerdings vor, dass Hunde, deren Rassen im Hundeverbringungs- 
und einfuhrbeschränkungsgesetz benannt sind sowie deren Kreuzungen untereinan-
der oder mit anderen Hunden, als gefährliche Hunde gelten und somit der erhöhte 
Steuersatz zugrunde gelegt wird. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der neugefassten gesetzlichen Regelung muss die Hundesteuersatzung 
der Gemeinde Appen nunmehr angepasst werden. 
Der erhöhte Steuersatz ist jetzt nur noch für Hunde anzuwenden, deren Gefährlich-
keit konkret-individuell im Rahmen einer Prüfung im Sinne des § 7 Abs. 1 Hundege-
setz festgestellt wurde. Demnach hat die Behörde Hinweise darauf zu prüfen, dass 
ein Hund 

1. einen Menschen gebissen hat, sofern dies nicht zur Verteidigung anlässlich 
einer strafbaren Handlung oder aus dem elementaren Selbsterhaltungstrieb 
des Hundes geschah, 

2. außerhalb des befriedeten Besitztums der Hundehalterin oder des Hundehal-
ters in gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen hat oder ein anderes 
aggressives Verhalten zeigt, das nicht dem elementaren Selbsterhaltungstrieb 
des Tieres entspringt, 
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- 2 - 
 

3. ein anderes Tier durch Biss geschädigt hat, ohne selbst angegriffen worden zu 
sein, oder einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwer-
fungsgestik gebissen hat oder 

4. durch sein Verhalten gezeigt hat, dass er unkontrollierbar Tiere hetzt oder 
reißt. 

Soweit die Prüfung Tatsachen ergibt, die den Verdacht rechtfertigen, dass von dem 
Hund eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, so ist die Gefährlichkeit 
durch die Ordnungsbehörde festzustellen. 
 
In der Gemeinde Appen sind bisher keine sogenannten Kampfhunde zur Versteue-
rung angemeldet, so dass der erhöhte Steuersatz  keine Anwendung findet. Auch als 
„gefährlich eingestufte Hunde“ sind in der Gemeinde Appen derzeit nicht vorhanden. 
 
Der § 4 Abs. 4 des Hundegesetzes sieht die Möglichkeit vor, Hundehaltern, die einen 
Sachkundenachweis vorlegen, eine Ermäßigung der Hundesteuer zu gewähren. Hin-
tergrund für die Regelung ist, möglichst vielen Hundehaltern einen Anreiz zu bieten, 
eine Sachkundeprüfung abzulegen. Somit sollen auch die Hundehalter von nicht als 
gefährlich eingestuften Hunden dazu bewegt werden, Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
erwerben, um den Hund so zu halten und zu führen, dass von ihm voraussichtlich 
keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. 
 
Aufgrund der zurzeit geltenden geringen Hundesteuersätze wird verwaltungsseitig 
allerdings davon abgeraten, eine derartige grundsätzliche Ermäßigung in die Hunde-
steuersatzung aufzunehmen. Da sich mit einer Ermäßigung der Hundesteuer auch 
die von den Hundehaltern zu entrichtenden Hundesteuern eventuell erheblich redu-
zieren könnten, ist eine Erhöhung der Hundesteuersätze unvermeidlich, wenn der 
bisherige Haushaltsansatz beibehalten werden soll.  
 
 
Finanzierung: 
Die für alle in der Gemeinde Appen angemeldeten Hunde zu entrichtende Hunde-
steuer ist bei der Haushaltsstelle 90000 022000 eingestellt worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die vorgelegte 2. Nach-
tragssatzung zur Satzung der Gemeinde Appen über die Erhebung einer Hunde-
steuer rückwirkend zum 1. Januar 2017.  
 
 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 
2. Nachtragssatzung zur Satzung der Gemeinde Appen über die Erhebung einer 



Hundesteuer  
 
 
 





2. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Appen 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils 
zurzeit des Beschlusses geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Appen vom 21. März 2017 folgende 2. Nachtragssatzung 
erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 1 
 

Steuergegenstand 
 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 
 

(2) Die Haltung gefährlicher Hunde wird gesondert besteuert. 
 
Als gefährliche Hunde gelten Hunde, die die Voraussetzungen nach § 7 des 
Hundegesetzes erfüllen und von der örtlichen Ordnungsbehörde als gefährlich 
eingestuft wurden. 
 
 

Artikel 2 
 

§ 15 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
Appen, den 21. März 2017 
 
 
Gemeinde Appen 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Banaschak 
 
(Banaschak) 
Bürgermeister 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1139/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 08.02.2017 

Bearbeiter: Jutta Koopmann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.02.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Zuschussantrag Imkerverein Uetersen u.Umgebung 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 08.01.2017 stellt der Imkerverein Uetersen und Umgebung einen 
Antrag auf Unterstützung des Bienenmuseums. Näheres ist dem Antrag zu entneh-
men. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2017 bereitgestellt wer-
den. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzaus-
schuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem Imkerverein Uetersen 
und Umgebung einen Zuschuss in Höhe von ________€/keinen Zuschuss zu gewäh-
ren.  
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__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag auf Unterstützung des Bienenmuseums  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1140/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 09.02.2017 

Bearbeiter: Jutta Koopmann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.02.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Antrag auf Zuschuss für die Besucher aus der Partnergemeinde Polegate 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 27.01.2017 stellt der Arbeitskreis Polegate e.V. einen Antrag auf 
Zuschüsse. Näheres ist dem Antrag zu entnehmen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
entfällt. 
 
 
 
Finanzierung: 
 Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2017 bereitgestellt wer-
den. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzaus-
schuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem Arbeitskreis Polegate 
e.V. einen Zuschuss in Höhe von ______€/ keinen Zuschuss zu gewähren.  
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__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag auf Zuschuss für die Besucher aus der Partnergemeinde Polegate 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1142/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 14.02.2017 

Bearbeiter: Emre Yilmaz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.02.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Zuschussantrag Flüchtlingshilfe-Appen 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 13.02.2017 stellt die Flüchtlingshilfe Appen einen Antrag auf Un-
terstützung für das Projekt 500 Landinitiativen – Musikperformance, falls die einge-
reichten Projektkosten in Höhe von 6.100,00 € vom Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft nicht oder nur zum Teil übernommen werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Nachtragshaushaltsplan 2017 bereitge-
stellt werden. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Entscheidung steht noch aus) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss 
empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, der Flüchtlingshilfe Appen einen Zu-
schuss in Höhe von ________€/keinen Zuschuss zu gewähren. 
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__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Flüchtlingshilfe Appen     
 
 
 



        Flüchtlingshilfe Appen        

 
Ulrich Rahnenführer, Almtweg 6a, 25482 Appen, Tel.: 04101 552511, ulrich.rahnenfuehrer@gmail.com 

 

                 Appen, 13.02.2017  

 

 Bürgermeister H.-J. Banaschak 

 Ausschussvorsitzender Hans Martens 

 Amt Geest und Marsch Südholstein  

 
 

Antrag der Flüchtlingshilfe-Appen  
zur Beratung und Beschlussfassung auf der nächsten SKSS-Sitzung 
 
Projekt 500Landinitiativen – Musikperformance 
Hier: Absicherung der Projektkosten  
 
 
Der Ausschuss beschließt, 

falls die eingereichten Projektkosten in Höhe von 6.100 € vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft nicht oder nur zum Teil übernommen werden, dass die verbleibenden Kosten von der 
Gemeinde übernommen werden.  
 
 
Begründung:  
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat zum Ziel, durch Unterstützung 
beispielhafter Vorhaben und Initiativen die ländlichen Regionen als attraktive Lebensräume zu  
erhalten und zu stärken. Mit der Fördermaßnahme „500 LandInitiativen“ soll die bürgerschaftlich 
getragene Integrationsarbeit in ländlichen Gebieten finanziell unterstützt werden.  
 
Bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Projekte spielen bei der sozialen Integration von  
Flüchtlingen in die Dorfgemeinschaft eine zentrale Rolle. Ehrenamtlich Tätige unterstützen mit viel- 
fältigen Aktivitäten Geflüchtete, um ihnen die Teilhabe am dörflichen Leben und das Hineinwachsen  
in die Gemeinschaft zu erleichtern. Dieses Engagement soll durch die Unterstützung entsprechender  
Maßnahmen in ländlichen Regionen wirksam gestärkt werden.  
 
Die Flüchtlingshilfe-Appen hat einen Projektantrag mit dem Titel „Musikperformance“ gestellt.  
 
Einige in Appen lebende Flüchtlinge spielen Musikinstrumente und pflegen ihre heimatlichen Kulturen. 
Außerdem bietet die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie wohnungs- und arbeitslosen Menschen die 
Möglichkeit, sich wieder in die Gesellschaft einzuleben. Unter diesen Menschen gibt es auch Einige, 
die Musikinstrumente spielen.  Es sollen daher Flüchtlinge, Menschen der stationären 
Wohnungslosenhilfe und Appener Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Musik einüben und am Ende 
des Projekts Konzerte geben. Zusammengeführt werden sollen die Akteure über eine 
Musikperformance. Der Schäferhof fördert und unterstützt das Projekt. Ein Übungsraum wird auf dem 
Schäferhof zur Verfügung gestellt.  
 

TOP Ö  18TOP Ö  18



Durch Abschlusskonzerte soll gezeigt werden, dass ein Miteinander auf Augenhöhe möglich ist. Es 
soll eine Integration von Benachteiligten in die Dorfgemeinschaft geben und die am Projekt beteiligten 
Flüchtlinge sollen im nächsten Jahr in Eigenregie das Projekt fortführen. 
 
Ende April (nach Ostern) sollen die Akteure zusammenkommen und sich kennenlernen. Es soll unter 
fachlicher musikalischer Leitung von Frau Catrin Jacobsen einmal wöchentlich zwei Stunden 
gemeinsam geübt werden. Sie ist eine Diplom-Musiklehrerin, die auch Schauspielstudien und 
Performance / Musik studiert hat. Weitere Übungsstunden sollen ohne Leitung auch ermöglicht 
werden. Bis Dezember sollen Musikstücke aus dem Orient und dem Okzident eingeübt werden. Im 
Januar können dann Konzerte stattfinden.  
 
Die geltend gemachten Kosten in Höhe von 6.100,00 € beinhalten: 
 
Aufwendungen für Frau Jacobsen (25 x 2 Std x 100€)   5,000,00 € 
Miete für digitales Klavier (9 Monate)       550,00 € 
Kopien f. Noten            50,00 € 
Sonstiges           500,00 € 
 
 
 
Ulrich Rahnenführer, Flüchtlingshilfe-Appen 



500 LandInitiativen
Förderung für ehrenamtliches Engagement 
zur Integration von Flüchtlingen

GEMEINDE

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung  
und Landwirtschaft (BMEL) 
Referat 412 (Entwicklung ländlicher Räume) 
11055 Berlin

Besucheranschrift:  
Wilhelmstraße 45, 10117 Berlin

E-Mail: poststelle@bmel.bund.de

STAND
November 2016

Weitere Informationen unter  

www.500landinitiativen.de

So können Sie sich um 
eine Förderung für  
Ihr Projekt bewerben
Mehr zum Programm erfahren Sie unter  
www.500landinitiativen.de. Sie können Ihren Förder
antrag ab dem 25. Januar 2017 online erstellen, ihn  
ausdrucken und ausgefüllt einreichen. Im Antrag  
beschreiben Sie Ihre Projektidee aussagekräftig und  
benennen den Finanzierungsbedarf. Die Anträge  
werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. 

 
 
 
Bewerben können sich in der Integrationsarbeit  
aktive Vereine sowie Vereine in Gründung (zum Bei   
spiel Sport, Musik und Heimatvereine), lokale Ver
bände (etwa Wohlfahrtsverbände, Landfrauen oder 
Landjugendverbände), weitere lokale Organisationen 
und Initiativen, die auf freiwilligem Engagement be  
   ruhen (beispielsweise Flüchtlingsräte, Migranten selbst 
organisationen, Freiwilligenagenturen, Flüchtlings
organisationen und Kirchen) sowie Einzelpersonen.

Jetzt mitmachen und 
Perspektiven schaffen: 
www.500landinitiativen.de „500 LandInitiativen“ ist Teil der  

Bundesinitiative Ländliche Entwicklung
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Gemeinsam 
Chancen nutzen
Integration schafft  
Perspektiven für alle

Viele ländliche Regionen in Deutschland bieten gute 
Bedingungen für die Integration von Flüchtlingen  
mit Bleibeperspektive. Denn die Solidarität in einer 
Dorf  gemeinschaft kann Menschen, die ihre Heimat 
verlassen mussten, Mut für einen Neuanfang und ge  
sellschaftlichen Halt geben. Angesichts des demogra
fischen Wandels bietet die Eingliederung der neuen 
Nachbarn auch Chancen für die Regionen selbst –  
wenn Integra tion gelingt, profitieren alle.

Viele Ehrenamtliche setzen sich Tag für Tag dafür ein, 
Geflüchteten die Teilhabe am Dorfleben zu ermögli
chen und das Hineinwachsen in die Gemeinschaft zu 
erleichtern. Die Engagierten leisten unentgeltlich  
einen wichtigen Beitrag, um das nachbarschaftliche  
Zusammenleben zu fördern. Umso mehr kommt  
es jetzt darauf an, nachhaltiges bürgerschaftliches  
Engagement zu unterstützen. 

Ihr Engagement und 
Ihre Ideen zählen
Beispiele für die Förderung

Kultur und Sport, praktische Lebenshilfe, gemeinsa
mes bürgerschaftliches Engagement sowie Netzwerk 
arbeit – das sind die Schwerpunkte der finanziellen 
Förderung. Engagierte können diese Förderung zum 
Beispiel einsetzen für …

 → den Kauf von Material, Werkzeugen oder  
Instrumenten sowie die Miete eines Raumes. 

 → den Aufbau eines Mentoren oder Patenschafts 
programms, Wissensaustausch und Sprach 
vermittlung oder Hilfe bei der Arbeits und  
Wohnungssuche. 

 → den gemeinschaftlichen Bau oder die gemein
schaftliche Renovierung von Gemeineigentum –  
etwa von Dorfgemeinschaftseinrichtungen,  
Spielplätzen oder Wanderwegen. 

 → die Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr,  
im Zivilschutz oder im Sportverein (Trainer/
Übungsleiter) sowie zur Vorbereitung auf ein  
Ehrenamt. 

 → die Vernetzung der Flüchtlingsarbeit, Erfahrungs
austausch, Beratung für Initiativen, den Aufbau 
besonderer Angebote für geflüchtete Frauen und 
Entlastung bei der Kinderbetreuung.

Ehrenamt auf dem  
Land stärken
Bis zu 10.000 Euro für Ihr  
Engagement zur Integration  
von Flüchtlingen

Mit dem bundesweiten Programm „500 LandInitiativen“ 
unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und  
Landwirtschaft gezielt das Ehrenamt in ländlichen Regio 
nen. Das Programm richtet sich an Initiativen, die sich 
für die nachhaltige Integration geflüchteter Menschen 
im ländlichen Raum einsetzen. „500 LandInitiativen“ 
macht es möglich, wichtige Anschaffungen oder not 
wendige Ausgaben in überschaubarem Umfang zu 
tätigen, damit eine ehrenamtliche Initiative erfolgreich 
arbeiten kann. Zwischen 1.000 Euro und 10.000 Euro 
sind als Förderung für konkrete Projekte oder Anschaf
fungen möglich. Die Initiative ist Teil des Bundespro
gramms Ländliche Entwicklung.



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1142/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 14.02.2017 

Bearbeiter: Emre Yilmaz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.02.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Zuschussantrag Flüchtlingshilfe-Appen 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 13.02.2017 stellt die Flüchtlingshilfe Appen einen Antrag auf Un-
terstützung für das Projekt 500 Landinitiativen – Musikperformance, falls die einge-
reichten Projektkosten in Höhe von 6.100,00 € vom Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft nicht oder nur zum Teil übernommen werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Nachtragshaushaltsplan 2017 bereitge-
stellt werden. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Entscheidung steht noch aus) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss 
empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, der Flüchtlingshilfe Appen einen Zu-
schuss in Höhe von ________€/keinen Zuschuss zu gewähren. 
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__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Flüchtlingshilfe Appen     
 
 
 



        Flüchtlingshilfe Appen        

 
Ulrich Rahnenführer, Almtweg 6a, 25482 Appen, Tel.: 04101 552511, ulrich.rahnenfuehrer@gmail.com 

 

                 Appen, 13.02.2017  

 

 Bürgermeister H.-J. Banaschak 

 Ausschussvorsitzender Hans Martens 

 Amt Geest und Marsch Südholstein  

 
 

Antrag der Flüchtlingshilfe-Appen  
zur Beratung und Beschlussfassung auf der nächsten SKSS-Sitzung 
 
Projekt 500Landinitiativen – Musikperformance 
Hier: Absicherung der Projektkosten  
 
 
Der Ausschuss beschließt, 

falls die eingereichten Projektkosten in Höhe von 6.100 € vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft nicht oder nur zum Teil übernommen werden, dass die verbleibenden Kosten von der 
Gemeinde übernommen werden.  
 
 
Begründung:  
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat zum Ziel, durch Unterstützung 
beispielhafter Vorhaben und Initiativen die ländlichen Regionen als attraktive Lebensräume zu  
erhalten und zu stärken. Mit der Fördermaßnahme „500 LandInitiativen“ soll die bürgerschaftlich 
getragene Integrationsarbeit in ländlichen Gebieten finanziell unterstützt werden.  
 
Bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Projekte spielen bei der sozialen Integration von  
Flüchtlingen in die Dorfgemeinschaft eine zentrale Rolle. Ehrenamtlich Tätige unterstützen mit viel- 
fältigen Aktivitäten Geflüchtete, um ihnen die Teilhabe am dörflichen Leben und das Hineinwachsen  
in die Gemeinschaft zu erleichtern. Dieses Engagement soll durch die Unterstützung entsprechender  
Maßnahmen in ländlichen Regionen wirksam gestärkt werden.  
 
Die Flüchtlingshilfe-Appen hat einen Projektantrag mit dem Titel „Musikperformance“ gestellt.  
 
Einige in Appen lebende Flüchtlinge spielen Musikinstrumente und pflegen ihre heimatlichen Kulturen. 
Außerdem bietet die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie wohnungs- und arbeitslosen Menschen die 
Möglichkeit, sich wieder in die Gesellschaft einzuleben. Unter diesen Menschen gibt es auch Einige, 
die Musikinstrumente spielen.  Es sollen daher Flüchtlinge, Menschen der stationären 
Wohnungslosenhilfe und Appener Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Musik einüben und am Ende 
des Projekts Konzerte geben. Zusammengeführt werden sollen die Akteure über eine 
Musikperformance. Der Schäferhof fördert und unterstützt das Projekt. Ein Übungsraum wird auf dem 
Schäferhof zur Verfügung gestellt.  
 



Durch Abschlusskonzerte soll gezeigt werden, dass ein Miteinander auf Augenhöhe möglich ist. Es 
soll eine Integration von Benachteiligten in die Dorfgemeinschaft geben und die am Projekt beteiligten 
Flüchtlinge sollen im nächsten Jahr in Eigenregie das Projekt fortführen. 
 
Ende April (nach Ostern) sollen die Akteure zusammenkommen und sich kennenlernen. Es soll unter 
fachlicher musikalischer Leitung von Frau Catrin Jacobsen einmal wöchentlich zwei Stunden 
gemeinsam geübt werden. Sie ist eine Diplom-Musiklehrerin, die auch Schauspielstudien und 
Performance / Musik studiert hat. Weitere Übungsstunden sollen ohne Leitung auch ermöglicht 
werden. Bis Dezember sollen Musikstücke aus dem Orient und dem Okzident eingeübt werden. Im 
Januar können dann Konzerte stattfinden.  
 
Die geltend gemachten Kosten in Höhe von 6.100,00 € beinhalten: 
 
Aufwendungen für Frau Jacobsen (25 x 2 Std x 100€)   5,000,00 € 
Miete für digitales Klavier (9 Monate)       550,00 € 
Kopien f. Noten            50,00 € 
Sonstiges           500,00 € 
 
 
 
Ulrich Rahnenführer, Flüchtlingshilfe-Appen 
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Weitere Informationen unter  

www.500landinitiativen.de

So können Sie sich um 
eine Förderung für  
Ihr Projekt bewerben
Mehr zum Programm erfahren Sie unter  
www.500landinitiativen.de. Sie können Ihren Förder
antrag ab dem 25. Januar 2017 online erstellen, ihn  
ausdrucken und ausgefüllt einreichen. Im Antrag  
beschreiben Sie Ihre Projektidee aussagekräftig und  
benennen den Finanzierungsbedarf. Die Anträge  
werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. 

 
 
 
Bewerben können sich in der Integrationsarbeit  
aktive Vereine sowie Vereine in Gründung (zum Bei   
spiel Sport, Musik und Heimatvereine), lokale Ver
bände (etwa Wohlfahrtsverbände, Landfrauen oder 
Landjugendverbände), weitere lokale Organisationen 
und Initiativen, die auf freiwilligem Engagement be  
   ruhen (beispielsweise Flüchtlingsräte, Migranten selbst 
organisationen, Freiwilligenagenturen, Flüchtlings
organisationen und Kirchen) sowie Einzelpersonen.

Jetzt mitmachen und 
Perspektiven schaffen: 
www.500landinitiativen.de „500 LandInitiativen“ ist Teil der  

Bundesinitiative Ländliche Entwicklung



Gemeinsam 
Chancen nutzen
Integration schafft  
Perspektiven für alle

Viele ländliche Regionen in Deutschland bieten gute 
Bedingungen für die Integration von Flüchtlingen  
mit Bleibeperspektive. Denn die Solidarität in einer 
Dorf  gemeinschaft kann Menschen, die ihre Heimat 
verlassen mussten, Mut für einen Neuanfang und ge  
sellschaftlichen Halt geben. Angesichts des demogra
fischen Wandels bietet die Eingliederung der neuen 
Nachbarn auch Chancen für die Regionen selbst –  
wenn Integra tion gelingt, profitieren alle.

Viele Ehrenamtliche setzen sich Tag für Tag dafür ein, 
Geflüchteten die Teilhabe am Dorfleben zu ermögli
chen und das Hineinwachsen in die Gemeinschaft zu 
erleichtern. Die Engagierten leisten unentgeltlich  
einen wichtigen Beitrag, um das nachbarschaftliche  
Zusammenleben zu fördern. Umso mehr kommt  
es jetzt darauf an, nachhaltiges bürgerschaftliches  
Engagement zu unterstützen. 

Ihr Engagement und 
Ihre Ideen zählen
Beispiele für die Förderung

Kultur und Sport, praktische Lebenshilfe, gemeinsa
mes bürgerschaftliches Engagement sowie Netzwerk 
arbeit – das sind die Schwerpunkte der finanziellen 
Förderung. Engagierte können diese Förderung zum 
Beispiel einsetzen für …

 → den Kauf von Material, Werkzeugen oder  
Instrumenten sowie die Miete eines Raumes. 

 → den Aufbau eines Mentoren oder Patenschafts 
programms, Wissensaustausch und Sprach 
vermittlung oder Hilfe bei der Arbeits und  
Wohnungssuche. 

 → den gemeinschaftlichen Bau oder die gemein
schaftliche Renovierung von Gemeineigentum –  
etwa von Dorfgemeinschaftseinrichtungen,  
Spielplätzen oder Wanderwegen. 

 → die Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr,  
im Zivilschutz oder im Sportverein (Trainer/
Übungsleiter) sowie zur Vorbereitung auf ein  
Ehrenamt. 

 → die Vernetzung der Flüchtlingsarbeit, Erfahrungs
austausch, Beratung für Initiativen, den Aufbau 
besonderer Angebote für geflüchtete Frauen und 
Entlastung bei der Kinderbetreuung.

Ehrenamt auf dem  
Land stärken
Bis zu 10.000 Euro für Ihr  
Engagement zur Integration  
von Flüchtlingen

Mit dem bundesweiten Programm „500 LandInitiativen“ 
unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und  
Landwirtschaft gezielt das Ehrenamt in ländlichen Regio 
nen. Das Programm richtet sich an Initiativen, die sich 
für die nachhaltige Integration geflüchteter Menschen 
im ländlichen Raum einsetzen. „500 LandInitiativen“ 
macht es möglich, wichtige Anschaffungen oder not 
wendige Ausgaben in überschaubarem Umfang zu 
tätigen, damit eine ehrenamtliche Initiative erfolgreich 
arbeiten kann. Zwischen 1.000 Euro und 10.000 Euro 
sind als Förderung für konkrete Projekte oder Anschaf
fungen möglich. Die Initiative ist Teil des Bundespro
gramms Ländliche Entwicklung.



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1151/2017/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 22.02.2017 

Bearbeiter: Jutta Koopmann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

28.02.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 14.03.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 21.03.2017 öffentlich 

 

Antrag auf Fristverlängerung für eine zusätzliche Springerkraft 
 
Sachverhalt: 
Zum 01.08.2015 wurde eine zusätzliche Springerkraft im Umfang von 39 Wochen-
stunden befristet bis 31.07.2017 für die ev. Kindertagesstätte eingestellt. Mit Schrei-
ben vom 28.10.2016 wird ein Antrag auf Fristverlängerung gestellt. Die Einzelheiten 
können dem Anhang vollständig entnommen werden.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Sicht der Verwaltung ist die Notwendigkeit gegeben..  
 
 
Finanzierung: 
Entsprechende Mehrausgaben wurden im Haushaltsplan 2017 des ev. Kindergartens 
bereits berücksichtigt.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Landesmittel werden hierfür nicht gewährt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Antrag auf Refinanzie-
rung einer zusätzlichen Springerkraft im Umfang von 39 Wochenstunden für weitere 
zwei Jahre mit Beginn zum 01.08.2017 zuzustimmen.  
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__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Antrag vom Kindertagesstättenwerk Pinneberg 
 
 
 



 

Kindertagesstättenwerk Pinneberg 
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg Andreas Brenner 

Geschäftsführer 
Kindertagesstättenwerk Pinneberg 
 
Mühlenberger Weg 60 
22587 Hamburg 
 
Telefon (040) 800 500 34 
Telefax (040) 800 500 99 
 
andreas.brenner@kitawerk-hhsh.de 
www.kirchenkreis-hhsh.de 

 

Kindertagesstättenwerk 
Pinneberg 

 
Gemeinde Appen 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
Herrn Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak 
und den Ausschuss-Vorsitzenden Herrn Hans Martens 
 
über das Amt Moorrege 
Frau Gudrun Jabs 
 
Zustellung per Email      Hamburg, 28. Oktober 2016 
 
 
Ev. Kindertagesstätte Johannes, Appen 
Hier: Antrag auf Fristverlängerung zusätzliche Springkraft 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banaschak, 
sehr geehrter Herr Martens, 
sehr geehrte Ausschuss-Mitglieder,  
 
in Ihrer Ausschusssitzung vom 26.05.2015 hatten Sie unserem Antrag auf Schaffung einer 
zusätzlichen Springkraftstelle im Umfang von 39,0 Wochenstunden für unsere 
Kindertagesstätte in Appen zugestimmt und deren Refinanzierung alleindurch die 
Kommune Appen gesichert.  Über diese Zusage haben wir uns sehr gefreut, hat doch die 
zügige Besetzung dieser Stelle durch eine kompetente Erzieherin für das Jahr 2015/2016 
auch den erhofften Erfolg gebracht. Durch den Einsatz dieser zusätzlichen Fachkraft 
konnte die pädagogische Arbeit in unserer Kindertagesstätte erheblich verbessert und 
Betreuungsausfälle aufgrund Personalmangels minimiert werden. Für das Kitajahr 
2015/2016 war es außerdem nicht nötig zusätzliches kostenintensives Fremdpersonal aus 
der Arbeitnehmerüberlassung einsetzen zu müssen, da Personalengpässe über die 
erhöhte Personalausstattung, im Einzelfall ergänzt durch Kräfte aus dem Springerpool des 
Kita-Werkes, aufgefangen werden konnten. Somit betrachten wir den Einsatz dank Ihrer 
Zusage als vollen Erfolg zum Wohle unserer Mitarbeitenden und der uns anvertrauten 
Kinder und danken Ihnen nochmals herzlich für diese Entscheidung. 
Die zusätzliche Springerstelle wurde seinerzeit befristet bis zum 31.07.2017 genehmigt. 
Da aktuell die Haushaltsplanungen für 2017 bereits laufen, möchten wir die Gelegenheit 
nutzen und schon heute einen Antrag auf Fristverlängerung stellen, um auch weiterhin den 
erzielten Erfolg aus dieser Personalausstattung zu sichern.  
Der Kindertagesstätten-Beirat und die Elternvertreter befürworten diesen Antrag. 
Über eine positive Entscheidung würden wir uns sehr freuen, und ich stehe Ihnen für 
Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Brenner 
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